
Beschluss des Bundesvorstands der CDU Deutschlands vom 21. Juli 2003 
 
Der Bundesvorstand beschließt, dass während der 15. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages folgende Kommissionen der Bundespartei bestehen: 
 
 
1. Es werden folgende Bundesfachausschüsse (BFA) gebildet: 
 
? BFA Bildung und Weiterbildung 
? BFA Gesellschafts- und Sozialpolitik 
? BFA Medienpolitik 
? BFA Agrarpolitik 
? BFA Umwelt-, Natur- und Klimaschutz 
? BFA Strukturpolitik 
? BFA Sicherheitspolitik 
? BFA Europapolitik 
? BFA internationale Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte 

 
 
2. Es werden folgende Gesprächskreise  gebildet: 
 
? Gesprächskreis Kultur 
? Gesprächskreis Forschung und Innovation 
? Gesprächskreis Sport mit Arbeitskreis Leistungssport 
? Aussiedlerbeauftragtenkonferenz 
? Oberbürgermeisterkreis 

 
 
3. Der Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen führt seine Arbeit fort. 
 
 
4. Der Arbeitskreis „Große Städte“ führt seine Arbeit fort. 
 
 
5. Es wird eine Arbeitsgruppe „Frauenpolitik“  eingerichtet. 
 
 
 


